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1.	 Start des SEPA-Verfahrens auf den 
1.8.2014 verschoben

Ursprünglich sollte am 1.2.2014 das SEPA-Verfahren 
die bisherigen Zahlungsverkehrsverfahren endgültig 
ablösen. Kern der Umstellung ist es, die nationalen 
Zahlungsverfahren schrittweise abzuschaffen und 
durch europaweit einheitliche Verfahren zu ersetzen, 
um Überweisungen, Lastschriften und Kartenzahlun-
gen zwischen den Ländern zu beschleunigen und 
kostengünstiger zu machen. Zur SEPA-Umstellung 
gehört insbesondere die Einführung der internationa-
len Kontonummer IBAN, welche sowohl die bisherige 
Bankleitzahl als auch die Kontonummer aufnimmt. 
Die EU hat die Übergangsfrist für das neue Zahlungs-
system um sechs Monate verlängert. Damit können 
im Grundsatz Überweisungen und Lastschriften bis 
zum 31.7.2014 noch nach dem bisherigen Verfahren 
durchgeführt werden. Es bleibt allerdings dabei, dass 
der BIC ab dem 1.2.1014 nicht mehr angewendet 
werden muss.

Private Bankkunden können – wie bislang schon vor-
gesehen – die alten Kontonummern und Bankleitzah-
len für nationale Zahlungen noch bis zum 1.2.2016 
nutzen. Bis zu diesem Datum werden die Nummern 
von den Banken in die IBAN umgewandelt.

íí Hinweis:
Grundsätzlich sollte trotz des verschobenen Starttermins 
der zwingenden Anwendung der neuen SEPA-Verfahren 
mit der jeweiligen Hausbank abgeklärt werden, ob und 
wie lange noch die bisherigen Verfahren angewandt wer-
den können. Dies wird von den Banken unterschiedlich 
gehandhabt. Des Weiteren sollte der nunmehr verlängerte 
Übergangszeitraum von den Unternehmen und z.B. Verei-
nen aktiv genutzt werden, um die Umstellung voranzutrei-
ben. Insbesondere erforderliche Softwareumstellungen und 
geänderte Datenbankstrukturen erfordern ausreichenden 
zeitlichen Vorlauf. Ziel sollte es sein, die Umstellung recht-
zeitig vor dem Termin zu beenden, um diese ausreichend 
austesten zu können. 
Die Banken bieten bereits jetzt die neuen Verfahren an, so 
dass für Unternehmen, die die Umstellung auf das neue 
Verfahren schon realisiert haben, keine Änderungen eintre-
ten.

2.	 Änderungen bei der strafbefreienden 
Selbstanzeige?

Nach derzeitigem Recht kann wegen einer began-
genen Steuerstraftat oder Steuerordnungswidrigkeit 
durch eine wirksame Selbstanzeige Straffreiheit er-
langt werden. Eine solche strafbefreiende Selbstan-
zeige ist jedoch an enge Voraussetzungen geknüpft 
und es gibt verschiedene sog. Sperrgründe, die den 
Eintritt der Straffreiheit ausschließen.

]] Handlungsempfehlung:
Im Einzelfall sollte immer steuerlicher Rat eingeholt werden. 
Nur eine zulässige und richtig gestellte Selbstanzeige ent-
faltet eine strafbefreiende Wirkung.

Zwar ist dieses Instrument derzeit immer noch ein-
setzbar, es kommt aber in der derzeitigen politischen 
Diskussion zunehmend in die Kritik. Teilweise wird 
eine komplette Abschaffung dieses Instruments ge-
fordert. Aktuell deutet vieles darauf hin, dass die 
strafbefreiende Selbstanzeige zwar im Grundsatz be-
stehen bleibt, deren Voraussetzungen aber kurzfristig 
deutlich verschärft werden.

]] Handlungsempfehlung:
Derzeit ist noch nicht abzusehen, in welchem Umfang die 
Regeln zur strafbefreienden Selbstanzeige verschärft wer-
den. Dass dies kurzfristig geschieht, scheint aber sicher. 
Aus diesem Grunde ist in einschlägigen Fällen Eile geboten. 
Unter Hinzuziehung steuerlichen Rats sollte eine individuel-
le Lösung erarbeitet werden.

3.	 Entfernungspauschale: Maßgebliche 
Straßenverbindung bei straßenverkehrs-
rechtlichen Benutzungsverboten und bei 
der Erhebung von Straßenbenutzungs
gebühren

Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte können regelmäßig nur mittels der Entfer-
nungspauschale geltend gemacht werden und zwar 
in Höhe von 0,30 € je Entfernungskilometer zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte. Strittig war nun 
die Ermittlung der maßgeblichen Entfernung. Nach 
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der ausdrücklichen gesetzlichen Regelung ist grund-
sätzlich die kürzeste Straßenverbindung zu Grunde 
zu legen. Im Urteilsfall legte der Arbeitnehmer den 
Weg zwischen Wohnung und Arbeitsstätte mit einem 
Moped zurück und mit diesem Fahrzeug durfte die 
kürzeste Straßenverbindung straßenverkehrsrecht-
lich nicht befahren werden, da diese teilweise durch 
einen Tunnel führt und diese Teilstrecke eine Kraft-
fahrtstraße ist, die nur mit Kraftfahrzeugen benutzt 
werden darf, deren durch die Bauart bestimmte 
Höchstgeschwindigkeit mehr als 60  km/h beträgt. 
Fraglich war, ob im vorliegenden Fall die kürzeste, 
mit dem tatsächlichen Verkehrsmittel benutzbare 
Straßenverbindung zu Grunde zu legen ist.

Dies hat der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 
24.9.2013 (Aktenzeichen VI  R  20/13), welches am 
5.2.2014 veröffentlicht wurde, verneint. Das Gesetz 
enthalte vielmehr eine stark typisierende Regelung. 
Aus diesem Grunde sei die Straßenverbindung zwi-
schen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte diejenige 
Verbindung, die von Kraftfahrzeugen mit bauartbe-
stimmter Höchstgeschwindigkeit von mehr als 60 
km/h befahren werden kann. Für die Entfernungs-
pauschale sei die kürzeste Straßenverbindung auch 
dann maßgeblich, wenn diese mautpflichtig ist oder 
mit dem vom Arbeitnehmer tatsächlich verwendeten 
Verkehrsmittel straßenverkehrsrechtlich nicht benutzt 
werden darf.

íí Hinweis:
Für die Entfernungspauschale ist die kürzeste Straßenver-
bindung zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 
maßgebend. Eine andere als die kürzeste Straßenverbin-
dung kann ausnahmsweise dann zugrunde gelegt werden, 
wenn diese offensichtlich verkehrsgünstiger ist und vom 
Arbeitnehmer tatsächlich regelmäßig für Wege zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte benutzt wird.

4.	 Übernahme von Bußgeldern durch den 
Arbeitgeber ist als Arbeitslohn der Lohn-
steuer zu unterwerfen

Nicht selten werden gegen Arbeitnehmer verhängte 
Bußgelder vom Arbeitgeber übernommen. So z.B. 
gegen Monteure oder Auslieferungsfahrer verhängte 
Verwarnungsgelder wegen Verletzung des Haltever-
bots. Der Bundesfinanzhof hatte im Jahr 2004 (Urteil 
vom 7.7.2004, Aktenzeichen VI R 29/00) hierzu ent-
schieden, dass die Übernahme von Verwarnungs-
geldern wegen Verletzung des Halteverbots im über-
wiegenden betrieblichen Interesse des Arbeitgebers 
liegen kann und daher beim Arbeitnehmer keinen 
Arbeitslohn darstellt und somit nicht der Lohnsteuer 
unterliegt.

Nun hatte der Bundesfinanzhof über den Fall zu 
entscheiden, in dem der eine Spedition betreiben-
de Arbeitgeber die Bußgelder, die gegen die bei 
ihm angestellten Fahrer wegen Verstößen gegen die 
Lenk- und Ruhezeiten verhängt worden waren, über-
nommen hatte. Mit Urteil vom 14.11.2013 (Akten-
zeichen VI R 36/12) kam das Gericht zu dem Ergeb-
nis, dass Arbeitslohn vorliegt und damit Lohnsteuer 

einzubehalten ist. Der Bundesfinanzhof bleibt zwar 
dabei, dass Vorteile keinen Arbeitslohncharakter 
haben, wenn sie sich bei objektiver Würdigung aller 
Umstände nicht als Entlohnung, sondern lediglich als 
notwendige Begleiterscheinung betriebsfunktionaler 
Zielsetzung erweisen. Das sei der Fall, wenn sie aus 
ganz überwiegend eigenbetrieblichem Interesse des 
Arbeitgebers gewährt werden. Ein rechtswidriges 
Tun sei aber keine beachtliche Grundlage einer sol-
chen betriebsfunktionalen Zielsetzung.

íí Hinweis:
Der Bundesfinanzhof stellt in der Urteilsbegründung auch 
heraus, dass er an seiner im Urteil vom 7.7.2004 (Aktenzei-
chen VI R 29/00) vertretenen Auffassung, dass die Über-
nahme von Verwarnungsgeldern wegen Verletzung des 
Halteverbots im ganz überwiegend eigenbetrieblichen In-
teresse des Arbeitgebers liegen kann, nicht weiter festhält. 
In diesen Fällen ist also nunmehr ebenfalls Lohnsteuer ein-
zubehalten.
Übernimmt der Arbeitgeber derartige Verwarnungs- oder 
Bußgelder und soll der Arbeitnehmer nicht belastet werden, 
so bleibt nur die Übernahme der Lohnsteuer durch den Ar-
beitgeber, was allerdings vergleichsweise „teuer“ ist, da es 
sich dann um eine Nettolohnvereinbarung handelt.

5.	 Steuerschuldnerschaft des Leistungs-
empfängers bei der Errichtung von 
Photovoltaikanlagen

Werklieferungen von Photovoltaikanlagen, die auf 
oder an einem Gebäude oder Bauwerk installiert 
werden (z.B. dachintegrierte Anlagen, Auf-Dach-
Anlagen oder Fassadenmontagen) werden als Bau-
leistungen eingestuft, so dass umsatzsteuerlich 
die Steuerschuldumkehr des Leistungsempfängers 
greifen kann. Dies hat das Bundesfinanzministerium 
mit Schreiben vom 9.12.2013 (Aktenzeichen IV D 3 – 
S 7279/13/10001, DOK 2013/1141515) klargestellt.

Nach der Entscheidung des Hessischen Finanzge-
richts vom 26.9.2013 (Aktenzeichen 1  K 2198/11) 
soll dies auch dann gelten, wenn die Lieferung der 
Photovoltaikanlage unter Zuhilfenahme von Subun-
ternehmern erfolgt.

íí Hinweis:
Gegen das Urteil des Hessischen Finanzgerichts wurde die 
Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt (Aktenzeichen 
XI R 3/14), so dass diese Frage noch nicht endgültig ge-
klärt ist. Bei Handwerksunternehmen, die Photovoltaikan-
lagen unter Zuhilfenahme von Subunternehmen, wie z.B. 
Elektrofachbetrieben, errichten, ist in der Praxis sorgfältig 
abzuwägen, wie die Leistungen der Subunternehmer um-
satzsteuerlich zu behandeln sind.

6.	 Rechtsprechung zum Kindergeld/
Kinderfreibetrag

a)	 Kindergeld für das Kind der Partnerin einer 
eingetragenen Lebenspartnerschaft

Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 8.8.2013 (Ak-
tenzeichen VI R 76/12) entschieden, dass einer Le-
benspartnerin ein Kindergeldanspruch auch für die in 
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den gemeinsamen Haushalt aufgenommenen Kinder 
ihrer eingetragenen Lebenspartnerin zusteht. Damit 
wird die für Ehegatten geltende Regelung, nach der 
im Haushalt lebende Kinder der Ehegatten zusam-
mengezählt werden, auch auf Partner einer eingetra-
genen Lebenspartnerschaft angewandt.

Hintergrund dieses Urteils ist, dass in 2013 im Ein-
kommensteuerrecht gesetzlich eine Gleichstel-
lung der eingetragenen Lebenspartner mit den 
Ehegatten verankert wurde. Dies gilt auch für das 
Kindergeldrecht.

]] Handlungsempfehlung:

Diese Grundsätze sind in allen Fällen anzuwenden, in de-
nen das Kindergeld noch nicht bestandskräftig festgesetzt 
ist. Insoweit ist für den Einzelfall zu prüfen, ob Kindergeld 
auch noch für zurückliegende Zeiträume beantragt werden 
kann.

b)	 Verlängerter Bezug von Kindergeld auch für 
Grundwehr- oder Zivildienstzeit mit gleich
zeitiger Berufsausbildung

Volljährige Kinder können beim Kindergeld grund-
sätzlich höchstens bis zur Vollendung des 25.  Le-
bensjahres berücksichtigt werden. Der Berücksichti-
gungszeitraum verlängert sich ausnahmsweise dann, 
wenn das Kind den gesetzlichen Grundwehr- oder 
Zivildienst geleistet hat. In diesen Fällen kann für das 
Kind, welches sich z.B. in Berufsausbildung befindet, 
über die Vollendung des 25. Lebensjahres hinaus für 
einen der Dauer des Dienstes entsprechenden Zeit-
raum Kindergeld gewährt werden. Nach dem Urteil 
des Bundesfinanzhofs vom 5.9.2013 (Aktenzeichen 
XI R 12/12) ist ein Kind, das den gesetzlichen Grund-
wehr- oder Zivildienst geleistet hat, über die Voll-
endung des 25.  Lebensjahrs hinaus auch dann zu 
berücksichtigen, wenn es während der Dienstzeit zu-
gleich für einen Beruf ausgebildet wurde und somit 
ausnahmsweise auch währenddessen ein Kinder-
geldanspruch bestand.

Im Urteilsfall leistete das Kind nach dem Abitur im 
Juni 2004 vom 2.11.2004 bis 31.7.2005 neun Monate 
Zivildienst. Daneben war das Kind im Wintersemester 
2004/2005 vom 1.10.2004 bis 31.3.2005 sechs Mo-
nate an einer Universität im Fachbereich Mathema-
tik immatrikuliert und nahm erfolgreich an Übungen 
und an einer Klausur teil. Im Oktober 2005 begann 
das Kind mit dem Studium der Physik. Nach dem 
Urteil des Bundesfinanzhofs verlängert sich die Be-
zugsdauer für das Kindergeld über das Erreichen des 
25.  Lebensjahres hinaus um die vollen Monate der 
Ableistung von Grund- oder Zivildienst, auch wenn in 
dieser Zeit teilweise eine erste Berufsausbildung und 
damit die Berücksichtigung als Kind vorlag. Es sei 
nicht darauf abzustellen, ob sich die Ausbildung für 
einen Beruf durch die Dienstzeit tatsächlich verzögert 
hat. Zudem sehe das Gesetz keine Beschränkung 
der Verlängerung auf Dienstmonate vor, in denen 
kein Kindergeld gewährt wurde.

c)	 Verletzung der Mitwirkungspflichten

Gesetzlich ist bestimmt, dass beim Bezug von Kin-
dergeld Änderungen in den Verhältnissen, die für 
die Leistung erheblich oder über die im Zusammen-
hang mit der Leistung Erklärungen abgegeben wor-
den sind, unverzüglich der zuständigen Familien-
kasse mitzuteilen sind.

íí Hinweis:
Mitteilungen an andere Behörden, wie z.B. an die Gemein-
deverwaltung, das Einwohnermeldeamt, das Finanzamt 
oder eine Stelle in der Agentur für Arbeit genügen nicht.

Die zuständige Familienkasse muss insbesondere 
unverzüglich benachrichtigt werden, wenn 

»» eine Beschäftigung im öffentlichen Dienst für vo-
raussichtlich mehr als sechs Monate aufgenom-
men wird,

»» ein anderer Berechtigter bei seinem öffentlich-
rechtlichen Arbeitgeber oder Dienstherrn Kinder-
geld beantragt,

»» vom Kindergeldberechtigten eine Beschäftigung 
im Ausland aufgenommen wird,

»» ein Kindergeldberechtigter von seinem deutschen 
Arbeitgeber zur Beschäftigung ins Ausland ent-
sandt wird,

»» ein Kindergeldberechtigter oder eines seiner Kin-
der ins Ausland verziehen,

»» ein Kindergeldberechtigter für ein Kind eine ande-
re kindbezogene Leistung (z.B. ausländische Fa-
milienleistungen) erhält,

»» sich die Ehegatten auf Dauer trennen oder ge-
schieden werden,

»» der Kindergeldberechtigte oder ein Kind den bis-
herigen, gemeinsamen Haushalt verlässt,

»» ein Kind als vermisst gemeldet wird oder verstor-
ben ist,

»» sich die Zahl der Kinder aus sonstigen Gründen 
vermindert,

»» sich die Anschrift oder die Bankverbindung än-
dert.

Wird für ein volljähriges Kind Kindergeld bezogen, so 
muss die Familienkasse unverzüglich benachrichtigt 
werden, wenn das Kind 

»» bereits eine erstmalige Berufsausbildung oder 
ein Erststudium abgeschlossen hat und eine Er-
werbstätigkeit aufnimmt (dies gilt nicht für Kinder 
ohne Arbeitsplatz und Kinder mit Behinderung),

»» seine Schul- oder Berufsausbildung oder das Stu-
dium wechselt, beendet oder unterbricht (das gilt 
auch, wenn sich ein Kind trotz fortbestehender 
Immatrikulation vom Studium beurlauben oder 
von der Belegpflicht befreien lässt),

»» den freiwilligen Wehrdienst antritt,
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»» bisher arbeitsuchend oder ohne Ausbildungsplatz 
war und nun eine Schul- oder Berufsausbildung, 
ein Studium oder eine Erwerbstätigkeit aufnimmt,

»» heiratet oder sich sonst sein Familienstand än-
dert,

»» schwanger ist und die Mutterschutzfrist beginnt.

íí Hinweis:
Wenn Veränderungen der Familienkasse verspätet oder gar 
nicht mitgeteilt werden, muss das zu Unrecht als Steuerver-
gütung erhaltene Kindergeld zurückgezahlt werden. Außer-
dem muss mit einer Geldbuße oder gar mit strafrechtlicher 
Verfolgung gerechnet werden.

Wird Kindergeld zu Unrecht bezogen, so kann dies 
als Steuerhinterziehung oder leichtfertige Steuerver-
kürzung eingestuft werden. Diese Frage hat nicht nur 
aus strafrechtlicher Sicht Bedeutung, sondern auch 
wegen des Zeitraums, für den ausgezahltes Kinder-
geld wieder zurückgefordert werden kann.

Das Finanzgericht München betont allerdings in dem 
Urteil vom 26.9.2013 (Aktenzeichen 5  K  1610/12), 
dass hinsichtlich der Prüfung, ob Mitteilungspflich-
ten verletzt wurden und hieraus nachteilige Konse-
quenzen gezogen werden, im Zweifel ein großzügiger 
Maßstab zu Gunsten des Kindergeldberechtigten an-
zulegen ist. Im Urteilsfall wechselte das Kind auf eine 
Schule im Ausland, was von der Mutter der Familien-
kasse nicht angezeigt wurde. Das Finanzgericht sah 
insoweit keine vorsätzliche oder leichtfertige Verlet-
zung der Mitteilungspflicht. Aus dem mit der Bewilli-
gung des Kindergelds übersandten Merkblatt sei für 
den Laien keine eindeutige Anzeigepflicht erkennbar 
gewesen. Es wurde darüber hinaus entschieden, 
dass ohne weitere Ermittlungen der Familienkasse 
insbesondere bei Sprachschwierigkeiten der Kin-
dergeldberechtigten nicht davon ausgegangen wer-
den kann, dass diese durch die weitere Entgegen-
nahme des Kindergelds eine Steuerhinterziehung 
oder leichtfertige Steuerverkürzung begangen hat. 
Es sei vielmehr anhand der Bildungsstands zu prü-
fen, ob die Berechtigte überhaupt tatsächlich in der 
Lage war, eine rechtliche Wertung des Kindergeldan-
spruchs vorzunehmen.

]] Handlungsempfehlung:
Diese Mitteilungspflichten sind dennoch sehr ernst zu neh-
men. Besteht Unsicherheit, ob eine Mitteilungspflicht be-
steht, so sollte im Zweifel ggf. nach vorheriger Einholung 
steuerlichen Rats eine schriftliche Mitteilung an die zustän-
dige Familienkasse erfolgen. Dies kann formlos geschehen.

d)	 Kindergeld für Saisonarbeitnehmer

Der Bundesfinanzhof hatte über die Frage zu ent-
scheiden, ob einem polnischen Saisonarbeitnehmer 
Kindergeld bzw. ein Kinderfreibetrag zustand. Es 
lag folgender Sachverhalt vor: Der Steuerpflichti-
ge, ein polnischer Staatsangehöriger, war Vater der 

1995 und 2000 geborenen Kinder. Er lebte mit seiner 
Familie in Polen. Vom 30.5. bis 6.7. und vom 16.8. 
bis 12.10.2007 war der Steuerpflichtige bei einem 
deutschen Unternehmen im Inland nichtselbständig 
beschäftigt. In seinem Heimatland Polen war er als 
Selbständiger sozialversicherungspflichtig. In der 
von ihm eingereichten Einkommensteuererklärung 
2007 beantragte er, als unbeschränkt einkommen-
steuerpflichtig behandelt zu werden. Er beantragte 
im März 2008 die Bewilligung von Kindergeld und 
gab hierbei unter anderem an, dass seine Ehefrau für 
den Zeitraum September 2006 bis August 2007 pol-
nische Familienleistungen bezogen habe.

Gesetzlich ist geregelt, dass auch derjenige Anspruch 
auf Kindergeld hat, wer ohne Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt im Inland auf Antrag als unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig behandelt wird. 
Dies betrifft vor allem EU-Ausländer, die in Deutsch-
land Einkünfte beziehen. Der Anspruch besteht nach 
dem Urteil des Bundesfinanzhofs vom 16.5.2013 
(Aktenzeichen III  R  8/11) grundsätzlich auch dann, 
wenn ebenfalls eine Berechtigung zum Bezug von 
Kindergeld im Ausland besteht – wie im Urteilsfall in 
Polen. Allerdings besteht dann nur für die Monate ein 
Anspruch auf Kindergeld, in dem im Inland Einkünfte 
bezogen werden. Weiterhin ist zu beachten, dass für 
das Kind in diesem Zeitraum im Ausland bezogenes 
Kindergeld oder ähnliche Leistungen den in Deutsch-
land bestehenden Kindergeldanspruch in Höhe die-
ser Leistungen mindern.

e)	 Kindergeld für deutsche Grenzgänger

Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 18.7.2013 
(Aktenzeichen III  R  51/09) im Fall einer mit ihren 
zwei Kindern in Deutschland lebenden und in den 
Niederlanden erwerbstätigen Grenzgängerin ent-
schieden, dass die Erwerbstätigkeit in den Niederlan-
den den Kindergeldanspruch nach deutschem Recht 
nicht ausschließt. In diesem Fall dürfe der im Wohn-
mitgliedstaat des betreffenden Kindes bestehende 
Kindergeldanspruch nicht teilweise ausgesetzt wer-
den, wenn zwar ein Anspruch auf Familienleistungen 
im Beschäftigungsmitgliedstaat besteht, die Famili-
enleistung dort aber faktisch nicht bezogen wird, weil 
kein entsprechender Antrag gestellt wurde. Unter be-
stimmten Bedingungen ist der Kindergeldanspruch 
in Deutschland allerdings um den Anspruch in dem 
ausländischen Staat zu kürzen und nur noch die Dif-
ferenz auszuzahlen, auch wenn tatsächlich in dem 
ausländischen Staat keine Familienleistung bezogen 
wurde.

Alle Informationen wurden sorgfältig geprüft. Für die Voll-
ständigkeit, Richtigkeit und letzte Aktualität kann dennoch 
keine Garantie übernommen werden.
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